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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.05.1987 

Geschäftszahl 

86/14/0179 

Rechtssatz 

Bei einem Einzelunternehmen kommt der Ansatz eines "Unternehmerlohnes" als (fiktiver) Aufwand nicht in 
Betracht. Ein solcher Unternehmerlohn kann auch nicht durch Zwischenschaltung einer GmbH zu 
Betriebsausgaben des Einzelunternehmens werden. 


